
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Steiermark 2004/08/30 20.3-
37/2004

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.08.2004

Rechtssatz

Gemäß § 10 Abs 2 RLV hat der Kommandant im Falle des gleichzeitigen Einschreitens mehrerer Organe des

ö4entlichen Sicherheitsdienstes oder einer geschlossenen Einheit angemessene Vorkehrungen dafür zu tre4en, dass

nach Möglichkeit festgestellt werden kann, welches Organ im Einzelfall eingeschritten ist. Wurde daher bei der

Überprüfung eines Lokales auf Drogen ein Video:lm aufgenommen und hierbei die Identität eines Afrikaners

kontrolliert sowie eine Portraitaufnahme von ihm angefertigt, erfüllt der Video:lm bereits aus faktischen Gründen

nicht die Anforderung nach § 10 Abs 2 RLV, wenn aus seinem Inhalt nicht erkennbar ist - also völlig o4en bleibt -,

welches Organ die Identitätskontrolle vorgenommen hatte.

Schlagworte

Richtlinienbeschwerde einschreiten Feststellungsmöglichkeit Amtshandlung Videofilm Identitätsfeststellung

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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